
17. Süddeutsche Junggeflügel- u. Rassetaubenschau 03.04. Nov.2018
Mit Süddeutscher Meisterschaft Ich melde hiermit unter Anerkennung der AAB des BDRG

Messehallen VS-Schwenningen und Ihrer Sonderbestimmung folgende Tiere an:
mit angeschlossen ist die Meldeschluss: 06.September 2018

67. Badische Landesschau Bei erreichen von 6.000 Tieren können wir leider
48. Badische Landesjugendschau keine weiteren Anmeldungen berücksichtigen.
95. Landesgeflügelschau und

Landesjugendgeflügelschau Unterschrift des Ausstellers

Württemberg und Hohenzollern Registriernummer: _ _ / _ _ _   _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ 
Mit angeschlossener Vereinsmeisterschaft der Landesverbände Meldenummer :

Name:                                                Jugend:  
Vorname:

Straße: Mitglied im Wird von AL Ausgefüllt
PLZ/Ort: Verein:
Telefon-Nr.: Landesverband: Baden  Württemberg 
Ihre Anschrift bitte deutlich und vollständig

Lfd. 1,0 1,0 0,1 0,1 Rasse Farbe und Zeichnung Verkaufs- Ausst.-
Nr. jung alt jung alt Alle Rassen auf einem Bogen melden preis Gebühr

Ob Hühner oder Zwerghühner unbedingt angeben
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Bankverbindung unbedingt für Gelderstattung von Summe Standgeld
Preisgeld und Tierverkauf angeben. Unkostenbeitrag 9,00 €
Bei falscher oder nicht angegebener Bankverbindung verfällt das Preis- Katalog 9,00 €
und Verkaufsgeld zugunsten der gemeinsamen Landesschau. Badischer Meister Rasse
Kontoinhaber: Badischer Meister Rasse
IBAN: Badischer JM. Rasse
BIC: Südd. Meister Rasse
Bitte überweisen Sie das Standgeld an, Kreisverband Villingen e.V. Südd. Meister Rasse
Sparkasse Schwarzwald-Baar IBAN DE57 6945 0065 0151 0330 33 BIC SOLADES1VSS Ehrenpreisstiftung
Meldungen, für die das Standgeld bis Meldeschluß nicht eingegangen sind, können Rasse 
von der AL zurückgewiesen werden. Bitte Name des Ausstellers und Kennwort Ehrenpreisstiftung 
Ba-Wü-Landesgeflügelschau auf der Überweisung angeben. Rasse 
Achtung: Meldebögen zurücksenden an: Summe gesamt:
Leo Nock, 78166 Grüningen  Hasleweg 4
Bitte  vor "Unterschrift" die EU Datenschutzgrundverordnung, in den Ausstellungs-
bestimmungen zur gemeinsamen Landesschau 2018 unter Pos. 15 beachten.

http://rassegefl%C3%BCgel-w%C3%BCrttemberg.de/
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